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§ 13 NO FG 2015
Betriebsbrandschutz

NO FG 2015 - NO Feuerwehrgesetz 2015

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.07.2025

(1) In Betrieben, in welchen eine rasche und zweckentsprechende Brandbekampfung wegen

a) der Gefdhrdung von Personen oder Sachen,

b)  ihrer Hohe, Ausdehnung oder Lage,

¢) derindiesen erzeugten oder gelagerten Sachen, oder

d)  der Produktionsablaufe

erschwert ist und die deswegen einenerhdhten Brandschutz erfordern, hat die Geschaftsfihrung des Betriebes
1. einen Brandschutzbeauftragten zu bestellen,

2. einen Brandschutzplan im Einvernehmen mit der 6rtlich zustandigen Feuerwehr zu erstellen,

3. eine Brandschutzordnung zu erstellen,

4. die Betriebsangehdrigen in der ersten Loschhilfe auszubilden und sie Gber das Verhalten bei Branden zu belehren
und

5. Eigenkontrollen durchzufihren.

(2) Abs. 1 gilt nicht, sofern MaBnahmen bereits nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffen wurden.

(3) Als Brandschutzbeauftragte nach Abs. 1 diirfen nur Personen bestellt werden, die eine mindestens 16-stiindige
Ausbildung auf dem Gebiet des Brandschutzes nach den Richtlinien der Feuerwehrverbdnde oder
Brandverhttungsstellen oder eine andere, zumindest gleichwertige einschlagige Ausbildung nachweisen kénnen.

(4) Besteht eine Betriebsfeuerwehr gemaR & 48, kommt die Funktion des Brandschutzbeauftragten dem
Betriebsfeuerwehrkommandanten zu.

(5) Uber die Bestellung eines Brandschutzbeauftragten sowie die Erstellung von Brandschutzplénen und
Brandschutzordnungen sind die Gemeinde, die ortlich zustandige Feuerwehr, die Bezirksverwaltungsbehérde sowie
alle Betriebsangehorigen nachweislich in Kenntnis zu setzen.


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/noe_fg_2015/paragraf/48

In Kraft seit 01.01.2016 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 13 NÖ FG 2015 Betriebsbrandschutz
	NÖ FG 2015 - NÖ Feuerwehrgesetz 2015


